
Mitgliedstaaten der Europäischen Union1) : besondere Zollbestimmungen

EU-Mitgliedstaat
Gebiete, die nicht zum Zollgebiet 

der EU gehören
Drittlandsgebiete im Sinne des  

Umsatzsteuergesetzes

Keine Zollinhaltserklärung CN 22 
bzw. CN 23 erforderlich

Zollinhaltserklärung CN 22 bzw. CN 23 erforderlich 2)

Belgien – 

Bulgarien

Dänemark Färöer, Grönland

Estland

Finland Ålandinseln

Frankreich (einschl. Monaco) Überseeische Gebiete: Französisch-
Polynesien, Neukaledonien, Gebiets-

körperschaften: St.-Pierre-et-Miquelon 
sowie Mayotte

Überseeische Departements: 
Französisch-Guayana, Guadeloupe,  

Martinique, Réunion

Griechenland Berg Athos

Großbritannien und Nordirland 
(einschl. Insel Man) 

Kanalinseln (Jersey, Guernsey, Alderney, 
Sark, Herm, Jethou)

Irland

Italien Livigno und Campione d’Italia

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande Außereuropäische Gebiete (Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, 

Sint Maarten)

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien Ceuta und Melilla Kanarische Inseln (El Hierro,  
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera,  

La Palma, Lanzarote, Teneriffa)

Tschechische Republik

Ungarn 

Zypern (griechischer Teil)

1) �Einschließlich der zum Hoheitsgebiet dieser Staaten, nicht aber zum Zollgebiet der Gemeinschaft gehörenden Gebiete bzw. Gebieten, die als Drittlandsgebiete im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts gelten. Der Versand einiger Deutsche Post Produkte in diese Staaten ist inzwischen USt.-pflichtig. Die Broschüre „Leistungen und Preise“ der Deutschen Post AG informiert Sie über 
alle wichtigen Änderungen.

2) �Sendungen an Empfänger in diesen Gebieten sind bei der Annahme wie Sendungen an Empfänger in Nicht-EU-Ländern zu behandeln.




